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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

die Frage nach einem gewerblichen Grundstückshandel bei

Immobilienveräußerungen ist insbesondere bei großen

Immobilienvermögen häufig ein Stachel im Fleisch des

Immobilieneigentümers. Aufgrund aktueller Rechtsprechung gilt nun

sogar, dass ein gewerblicher Grundstückshandel auch bei der

Errichtung eines Erweiterungsbaus auf einem dem Steuerpflichtigen

bereits langjährig gehörenden Grundstücks vorliegen kann. Im

Urteilsfall war das Grundstück immerhin nahezu 30 Jahre im

Privatbesitz.

Dennoch hat der BFH mit Urteil vom 15.1.2020 (Az: X R 18/18 und X

R 19/18) entschieden, dass eine solche Immobilie Gegenstand eines

gewerblichen Grundstückshandels werden kann, wenn der

Steuerpflichtige im Hinblick auf eine Veräußerung Baumaßnahmen

ergreift, die derart umfassend sind, dass hierdurch das bereits

bestehende Gebäude nicht nur erweitert oder über seinen

ursprünglichen Zustand hinausgehend wesentlich verbessert wird,

sondern ein neues Gebäude hergestellt wird.

Für die Praxis gilt daher zu befürchten, dass ein gewerblicher

Grundstückshandel künftig sehr viel häufiger auftreten kann. Dies

gilt leider auch dann, wenn die sogenannte 3-Objekt-Grenze nicht

überschritten wird, da ein gewerblicher Grundstückshandel (unter

den Voraussetzungen des Urteils) schon beim Verkauf einer einzigen

langjährig im Privatvermögen gehaltenen Immobilie gegeben sein

kann.

Nur wer die Risiken kennt, kann daher den gewerblichen

Grundstückshandel umgehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de
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Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig

ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass

dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag

darstellt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine

Gewährleistung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier

wiedergegebenen Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.10.2020

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10.2020 für den

Eingang der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.10.2020.

Solidaritätszuschlag: Erste Urteilsbegründung liegt

vor

Die Zahlung des Solidaritätszuschlags für 2020 ist aus Sicht des

Bundes der Steuerzahler (BdSt) nicht mehr rechtens. Deshalb greift

der Verband den Zuschlag auch gerichtlich an und begleitet die Klage

eines Ehepaars aus Bayern. Nun liegt die – soweit ersichtlich – erste

Urteilsbegründung eines Finanzgerichts (FG) zum "Soli" 2020 vor.

Konkret geht es um die Soli-Vorauszahlungen für das Jahr 2020, die

die Kläger nicht mehr leisten wollen. Der BdSt argumentiert, der

Solidaritätszuschlag sei stets eng mit den Hilfen für die neuen

Bundesländer verbunden gewesen – weil diese Ende 2019 ausliefen,

müsse auch der Soli wegfallen.

Das für diese Klage zuständige FG Nürnberg sei zwar von der

Verfassungswidrigkeit des Zuschlags nicht überzeugt gewesen und

habe die Klage im Wesentlichen abgewiesen, allerdings hätten die

Richter ausdrücklich die Revision zum Bundesfinanzhof wegen

grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Damit sei

der Weg zum höchsten deutschen Steuergericht frei. Die Kläger, der

prozessbevollmächtigte Rechtsanwalt und der BdSt würden nun das

Urteil prüfen und dann, voraussichtlich in Kürze, die Revision

einlegen.

Damit gerate der Zuschlag von mehreren Seiten unter Druck, fährt

der BdSt fort. Denn einige FDP-Bundestagsabgeordnete hätten nun

gegen die Ergänzungsabgabe auch Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Diese sei am 24.08.2020 in Karlsruhe eingegangen, hätten die

Abgeordneten Christian Dürr und Florian Toncar erklärt und drei

Gründe für ihren Schritt genannt: Eine vollständige Soli-Abschaffung

sei politisch richtig, wirtschaftlich vernünftig und

verfassungsrechtlich geboten. Die Beschwerdeführer fordern laut

BdSt die Feststellung der Verfassungswidrigkeit ab 2020. Der

Steuerzahlerbund begrüße dies.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 27.08.2020

Airbnb: Liefert Kontrolldaten an Steuerfahndung

Die Servicestelle Steueraufsicht Hamburg, eine Sondereinheit der

Steuerfahndung, hat für die deutsche Steuerverwaltung in einem

mehrere Jahre andauernden Verfahren erreicht, dass Daten von

Vermietern zu steuerlichen Kontrollzwecken übermittelt werden. So

wird es unredlichen Vermietern von Ferienunterkünften erheblich

erschwert, ihre bisher dem Finanzamt nicht erklärten Einnahmen aus

der Vermietung von Wohnraum an Feriengäste weiter verborgen zu

halten.

Im Zusammenwirken mit der Finanzbehörde Hamburg, dem

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), verschiedenen anderen

Bundesländern und den Steuerbehörden des Sitzlandes des

Vermittlungsportals wurde eine Internetplattform im Rahmen eines

sogenannten internationalen Gruppenersuchens der Steuerfahndung

Hamburg verpflichtet, die geforderten steuerlich relevanten Daten

für zahlreiche deutsche Vermieter, die ihren Wohnraum über diese

Internetplattform vermietet haben, an die deutsche

Steuerverwaltung herauszugeben.
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Diese Daten werden nun von der Steuerfahndung Hamburg

ausgewertet. In Einzelfällen ist sogar denkbar, nicht erklärte

Vermietungseinkünfte bis zu zehn Jahre in die Vergangenheit zu

besteuern. Soweit Vermieter außerhalb von Hamburg betroffen sind,

werden die Daten kurzfristig den zuständigen Ländern zur weiteren

Überprüfung übermittelt.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Dies ist ein großer Erfolg der

Steuerfahndung Hamburg. Bundesweit ist dies das erste erfolgreiche

internationale Gruppenersuchen im Zusammenhang mit

Vermietungsumsätzen über Internetplattformen. Damit ist ein

wichtiger Durchbruch zur Aufhellung dieses erheblichen Dunkelfeldes

erreicht worden. Dabei musste Hamburg mit Unterstützung anderer

Bundesländer und des BZSt in dem langjährigen Verfahren immer

wieder Rückfragen des ausländischen Steuerpflichtigen und der

zuständigen ausländischen Behörden begegnen. Diese Hartnäckigkeit

hat sich nun ausgezahlt. Die jetzt eingegangenen Daten werden dazu

beitragen, bisher den Finanzämtern verschwiegene Einnahmen

aufzuspüren, um sie der Besteuerung zu unterwerfen.“

Finanzbehörde Hamburg, Mitteilung vom 2.9.2020

Zahlung zur Dauer-Unterbringung eines

"Problemhundes" ist keine Spende

Eine zweckgebundene Zahlung zur Dauer-Unterbringung eines so

genannten Problemhundes in einer Tierpension kann nicht als Spende

abgezogen werden. Das hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Als "Gassigängerin" eines Tierschutzvereins wuchs der Klägerin ein so

genannter Problemhund ans Herz, der nicht mehr vermittelbar war.

Da die Klägerin den Hund nicht selbst aufnehmen konnte und dem

Tierschutzverein entsprechende Mittel fehlten, zahlte sie 5.000 Euro

für die dauerhafte Unterbringung des Hundes in einer gewerblichen

Hundepension. Der als gemeinnützig anerkannte Tierschutzverein

stellte hierfür eine Spendenbescheinigung aus, die die Klägerin bei

ihrer Einkommensteuererklärung vorlegte.

Das Finanzamt erkannte die Zahlung nicht als Spende an. Die Klägerin

macht hiergegen geltend, der von ihr geleistete Betrag habe dem

Tierschutz gedient. Unerheblich sei, dass das Geld dem

Tierschutzverein nicht zur freien Verfügung gestanden habe.

Dem folgte das FG nicht und versagte den Spendenabzug. Der

Tierschutzverein habe nicht selbst über den Betrag verfügen können.

Die Klägerin habe gerade keine "Zuwendung zur Förderung

steuerbegünstigter Zwecke" in das Vereinsvermögen gemacht,

sondern eine gezielte Zuwendung zur Versorgung eines ganz

bestimmten, ihr besonders wichtigen Tieres. Die Zahlung sei eher als

Unterhaltsleistung anzusehen. Bei dieser besonderen Gestaltung

habe die Klägerin auch nicht auf die Spendenbescheinigung

vertrauen dürfen.

Der Bundesfinanzhof hat auf die durch die Klägerin erhobene

Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 12.12.2019 die

Revision zugelassen, die unter dem Aktenzeichen X R 37/19 geführt

wird.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.12.2018, 10 K 1568/17, nicht

rechtskräftig

Gericht muss "Internetquellen" genau bezeichnen

und sichern

Bei dem Verweis auf "Internetquellen" kann ein Verstoß gegen das

Gesamtergebnis des Verfahrens vorliegen. Das geht aus einem

aktuell veröffentlichten BFH-Beschluss hervor.

Die Richter erklärten, das erstentscheidende Finanzgericht

(Niedersächsisches FG, Urteil vom 22.10.2019, 8 K 10133/18) habe

die Pflicht verletzt, seine Entscheidung aus dem Gesamtergebnis des

Verfahrens zu gewinnen (§ 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 FGO), wenn

es für die Bestimmung streitiger Schätzungsgrundlagen auf

"allgemein zugängliche Quellen im Internet" zurückgreift, diese aber

weder dauerhaft sichert noch in nachprüfbarer Weise bezeichnet.

Der Fall betraf den (inzwischen verstorbenen) Eigentümer eines

Eiscafés. Das Finanzamt hatte bei einer Außenprüfung mehrere

formelle Kassen- und Aufzeichnungsmängel festgestellt und eine

sog. Ausbeutekalkulation vorgenommen, im Rahmen derer der

Prüfer insbesondere den Zuckereinkauf berücksichtigte. Das

Kalkulationsergebnis wich von den erklärten Umsätzen ab. Hiervon

soll, so das Finanzgericht, der Prüfer verschiedene Abschläge

vorgenommen, sein Ergebnis mit den Rohgewinnaufschlagsätzen der

amtlichen Richtsatzsammlung verglichen und hieran insoweit

angepasst haben, als er für alle drei Streitjahre einen Aufschlagsatz

von 430 % zugrunde legte.
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Das Finanzgericht ging von einer Schätzungsbefugnis des Finanzamts

aus und hielt das Schätzungsergebnis für rechtmäßig. Die vom Prüfer

berücksichtigten Zuckeranteile ergäben sich "aus allgemeinen

zugänglichen Quellen im Internet". Da diese weder genauer benannt

noch ihre Inhalte gesichert worden waren, muss das Finanzgericht nun

erneut entscheiden.

BFH, Beschluss vom 23.4.2020, X B 156/19

Wertpapierrecht: Gesetzentwurf zur Einführung von

elektronischen Wertpapieren vorgelegt

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Referentenentwurf eines

Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren vorgelegt.

Der Gesetzentwurf diene der Modernisierung des deutschen

Wertpapierrechts und des dazugehörigen Aufsichtsrechts, schreibt

das BMF dazu. Zentraler Bestandteil sei die Einführung des neuen

Gesetzes über elektronische Wertpapiere – eWpG. Mit der

Etablierung digitaler Wertpapiere werde einer der zentralen Bausteine

der Blockchainstrategie der Bundesregierung sowie des gemeinsamen

Eckpunktepapiers des BMF und des BMJV zu elektronischen

Wertpapieren umgesetzt.

Nach aktueller Rechtslage sind Finanzinstrumente, die zivilrechtlich

als Wertpapiere gelten, in einer Urkunde zu verbriefen. Die

Papierurkunde ist Anknüpfungspunkt für die sachenrechtlichen

Übertragungstatbestände und sie trägt u.a. dem Verkehrsschutz

potentieller Erwerber Rechnung. Um die Verkehrsfähigkeit von

Wertpapieren und den rechtssicheren Erwerb gleichwohl zu

gewährleisten, bedürfe es eines geeigneten Ersatzes der

Papierurkunde, z.B. durch Eintragung in ein Register auf Basis der

Blockchain-Technologie.

Durch den vorliegenden Regelungsvorschlag werde zudem

aufsichtsrechtliche Klarheit geschaffen: Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Erbringung der Emission und

das Führen dezentraler Register als neue Finanzdienstleistungen nach

dem eWpG, dem KWG und der Zentralverwahrer-Verordnung

überwachen. Der Entwurf unterscheidet zwischen der Führung eines

zentralen elektronischen Wertpapierregisters durch einen

Zentralverwahrer sowie der Führung von unter anderem durch

Distributed-Ledger-Technologien ermöglichten Registern zur

Begebung elektronischer Schuldverschreibungen.

Die Anpassung des Rechtsrahmens an neue Technologien,

insbesondere die Blockchain-Technologie, diene der Stärkung des

Wirtschaftsstandorts Deutschland und der Erhöhung der

Transparenz, Marktintegrität und des Anlegerschutzes, so das BMF

abschließend.

BMF. Mitteilung vom 11.08.2020

Cum/Ex-Geschäfte eventuell immer noch möglich

Erstattungen nicht gezahlter Kapitalertragssteuer durch so genannte

Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäfte sind nach Ansicht mehrerer

Wissenschaftler trotz Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen

auch heute noch möglich. Dies verdeutlichte am 09.09.2002 eine

öffentliche Anhörung des Bundestags-Finanzausschusses.

So erklärte Christoph Spengel (Professor der Universität Mannheim),

diese Geschäfte seien seit Jahrzehnten trotz der Umstellung des

Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens bis heute am Markt durch

gängige Gestaltungsmodelle anzutreffen. "Dem deutschen Staat

entgehen jährlich Milliarden Euro an Kapitalertragsteuern

beziehungsweise Kapitalertragsteuern werden erstattet, obwohl sie

nicht vereinnahmt worden sind", so Spengel. Er bezeichnete dies als

"unerträglichen Zustand" und forderte Cum/Ex- und

Cum/Cum-Geschäfte endlich zu unterbinden. Es wurden in den

Stellungnahmen aber auch andere Auffassungen deutlich.

Grundlage der Anhörung waren zwei Anträge von

Oppositionsfraktionen. Die Fraktion Die Linke verlangt Maßnahmen,

um Steuerskandale wie Cum/Ex zukünftig zu verhindern. Dafür sei

der Mechanismus zur Einbehaltung und Erstattung von

Kapitalertragsteuer zu modernisieren und ein lückenloser

datenbankgestützter Abgleich von Erstattungsanträgen mit

tatsächlichen Steuerzahlungen einzuführen, heißt es im Antrag der

Linksfraktion (BT-Drs. 19/16836). Die Fraktion Bündnis 90/Die

Grünen fordert in einem Antrag (BT-Drs. 19/5765) die

Bundesregierung auf, alle Geschäftsmodelle zu bekämpfen, bei

denen der Ertrag allein in einem angestrebten Steuervorteil besteht.

Auch neue Cum/Ex-ähnliche Fälle müssten vermieden werden.

Sämtliche früheren Cum/Ex-Fälle sollten aufgedeckt und verfolgt

werden. Mit einem europaweiten Schaden von geschätzt 55

Milliarden Euro seien Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäfte "der größte

Raubzug der Geschichte", schreibt die Fraktion Bündnis 90/Die

Grünen in dem Antrag.



Oktober 2020

Schwäbisch Hall 7

Nach Ansicht von Rechtsanwalt Alexander Heist, der von der

"Bürgerbewegung Finanzwende" beauftragt worden war, erscheint es

auch heute noch möglich, "dass so gut wie keine Kapitalertragsteuer

auf Dividendenauszahlungen beim Fiskus ankommt". Aufgrund von

Ansprüchen aus Doppelbesteuerungsabkommen könne es darüber

hinaus weiterhin zur mehrfachen Erstattung nicht gezahlter Steuer

kommen. Trotz verschiedener Maßnahmen der Finanzverwaltung –

wie zum Beispiel keine Steuererstattungen mehr an Briefkastenfirmen

auszubezahlen – bestehe Anlass zu der Annahme, dass die

Cum/Ex-Geschäfte mit veränderter Struktur bis zum heutigen Tage

weiterlaufen würden. Der Journalist Oliver Schröhm berichtete von

"Mutationen von Cum/Ex", die weiterhin möglich seien.

Eine andere Auffassung vertrat dagegen Tim Florstedt, Professor an

der Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Er kann keinen

akuten und dringlichen Handlungsbedarf nicht erkennen. Die

gesetzlichen Maßnahmen und nicht zuletzt die strafrechtliche

Aufarbeitung hätten die erhoffte Eindämmung des saisonalen

Aktienhandels erbracht. Dubiose Fondsangebote mit besonderen

Dividendenstrategien würden kaum noch vermarktet. "Die Volumina

des steuermotivierten Aktienhandels scheinen spürbar

zurückgegangen zu sein", erklärte Florstedt. Abstrakte Gesetzeslücken

würden vorauseilend und zügig geschlossen. Florstedt thematisierte

Probleme mit seiner Ansicht nach überschießenden Regelungen, die

zum Beispiel die international übliche Wertpapierleihe unüberlegt

einschränken würden.

Auch Professor Heribert Anzinger (Universität Ulm) sprach die

komplexe Steuergesetzgebung an: "Widersprüche im System der

Kapitaleinkommensbesteuerung, etwa die unterschiedliche

Behandlung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus Aktien,

die unterschiedliche Behandlung von Dividenden und

Dividendensurrogaten und das überkomplexe System des

Kapitalertragsteuerabzugs mit seinem Zuständigkeitskonflikten,

Ausnahmen, Rückausnahmen und Missbrauchsvorschriften bedarf

zuletzt zur Abstimmung mit der Besteuerung von Arbeits- und

Unternehmenseinkommen einer grundlegenden Reform." Anzinger

forderte ein einfaches widerspruchsfreies Kapitalertragssteuersystem

und eine folgerichtig ausgestaltete Kapitaleinkommensbesteuerung.

Dies würde nicht nur zur Verwirklichung des

Leistungsfähigkeitsprinzips beitragen, sondern wesentlich auch die

Vollzugskosten und die Gestaltungsanfälligkeit des deutschen

Steuersystems verringern, so das Fazit von Anzinger. Auch der

Bundesrechnungshof regte Vereinfachungen an.

Helmut Lotzgeselle, Vorsitzender Richter am Hessischen

Finanzgericht, erläuterte mehrere Urteile zu Cum/Ex und Cum/Cum.

Es bestehe dringender Handlungsbedarf für die Finanzverwaltung,

die Cum/Cum-Geschäfte unter dem Gesichtspunkt des

Gestaltungsmissbrauchs aufzugreifen, forderte Lotzgeselle in seiner

Stellungnahme.

Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas

Eigenthaler, erklärte, wenn die Steuerfahndung energischer

aufgestellt worden wäre und früher hätte durchgreifen können,

würde man sich heute leichter tun. Die "Steuerakrobaten" seien dem

Fiskus immer voraus, beklagt er. Jörg Klöckner vom Finanzamt für

Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Düsseldorf wies darauf

hin, dass es weitere Cum/Ex-Verfahren geben werde. Er zeigte sich

aber überzeugt, dass die Behörden am Ende erfolgreich arbeiten

würden. Die umfassendsten Fälle sollten inzwischen aufgegriffen

worden seien, hieß es vom Bundeszentralamt für Steuern auf Fragen

nach drohender Verjährung.

Deutscher Bundestag, PM vom 09.09.2020

Aufbau Digitaler Finanzämter: Länder entscheiden

Die organisatorische Ausgestaltung der Digitalisierung der

Steuerverwaltung liegt in der alleinigen Entscheidungshoheit der

Länder. Darauf weist die Bundesregierung in einer Antwort (BT-Drs.

19/21668) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs.

19/21383) unter dem Titel "Digitale Finanzämter im gesamten

Bundesgebiet" hin.

Gleichwohl sei die weitere Digitalisierung gemeinsames Ziel von

Bund und Ländern und im Vorhaben KONSENS gebündelt.

KONSENS diene "der Entwicklung und dem einheitlichen Einsatz von

IT-Verfahren und Software in der Finanzverwaltung. Dies beinhalte

vor allem die Implementierung vollständig computergestützter

Bearbeitungsprozesse in der Steuerverwaltung, insbesondere in den

Finanzämtern", heißt es in der Antwort.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.08.2020
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GmbH-

Geschäfts-

führer

Überbrückungshilfe wird verlängert, ausgeweitet und

vereinfacht

Die Überbrückungshilfe wird in den Monaten September bis

Dezember 2020 fortgesetzt. Dabei werden die Zugangsbedingungen

abgesenkt und die Förderung ausgeweitet. Das Hilfsprogramm

unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen sowie

Soloselbstständige und Freiberufler, die von den Maßnahmen zur

Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind, mit

nicht-rückzahlbaren Zuschüssen zu den betrieblichen Fixkosten. Je

nach Höhe der betrieblichen Fixkosten können Unternehmen für die

vier Monate bis zu 200.000 Euro an Förderung erhalten.

Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium

haben sich darauf verständigt, wie das Programm in den nächsten

Monaten fortgeführt werden soll. Es bleibt dabei, dass die

Überbrückungshilfe für Unternehmen aus allen Branchen offensteht,

die durch die Corona-Krise besonders betroffen sind. Um besonders

die Unternehmen, bei denen das Geschäft durch behördliche

Einschränkungen oder Hygiene- und Abstandsregeln immer noch

stark beeinträchtigt ist, noch besser zu erreichen, sollen Änderungen

am Programm vorgenommen werden.

So soll die Eintrittsschwelle flexibilisiert werden. Zur Antragstellung

berechtigt sind künftig Antragsteller, die entweder einen

Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei

zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020

gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten oder einen

Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den

Monaten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

verzeichnet haben.

Die KMU-Deckelungsbeträge von 9.000 beziehungsweise 15.000 Euro

werden ersatzlos gestrichen. Die Fördersätze werden erhöht. Künftig

werden erstattet: 90 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent

Umsatzeinbruch (bisher 80 Prozent der Fixkosten), 60 Prozent der

Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 50 Prozent und 70

Prozent (bisher 50 Prozent der Fixkosten) und 40 Prozent der

Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 30 Prozent (bisher

bei mehr als 40 Prozent Umsatzeinbruch).

Die Personalkostenpauschale von zehn Prozent der förderfähigen

Kosten wird auf 20 Prozent erhöht. Bei der Schlussabrechnung sollen

künftig Nachzahlungen ebenso möglich sein wie Rückforderungen.

Wie schon das laufende wird auch das neue Programm in einem

vollständig digitalisierten Verfahren beantragt und bearbeitet

werden können. Die Antragstellung erfolgt auch im neuen Verfahren

über einen so genannten prüfenden Dritten (also einen

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder

Rechtsanwalt), der das beantragende Unternehmen meist schon gut

kennt. Diese Vorprüfung soll dazu beitragen, dass die Anträge zügig

beschieden und die Hilfen schnell ausgezahlt werden können. Die

Antragsbearbeitung und die Auszahlung erfolgen wiederum über die

Bewilligungsstellen der Bundesländer.

Bundesfinanzministerium, PM vom 18.09.2020

Unentgeltliche Wertabgaben: Neue Pauschbeträge

bekannt gegeben

Nachdem mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 der

ermäßigte Steuersatz für die nach dem 30.06.2020 und vor dem

01.07.2021 erbrachten Restaurant- und

Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von

Getränken eingeführt worden ist (§ 12 Absatz 2 Nr. 15

Umsatzsteuergesetz), hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die

für 2020 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben

(Sachentnahmen) bekannt gegeben.

In den Vorbemerkungen dazu führt das Ministerium aus, die

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben würden auf der

Grundlage der vom Statistischen Bundesamt ermittelten

Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke

festgesetzt. Sie beruhten auf Erfahrungswerten und böten dem

Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich

pauschal zu verbuchen. Sie würden ihn damit von der Aufzeichnung

einer Vielzahl von Einzelentnahmen (§ 148 Satz 1 Abgabenordnung)

entbinden. Diese Regelung diene der Vereinfachung und lasse keine

Zu- und Abschläge zur Anpassung an die individuellen Verhältnisse

(zum Beispiel individuelle persönliche Ess- oder Trinkgewohnheiten,

Krankheit oder Urlaub) zu. Würden Betriebe jedoch nachweislich auf

Grundeiner landesrechtlichen Verordnung, einer kommunalen

Allgemeinverfügung oder einer behördlichen Anweisung vollständig

wegen der Corona-Pandemie geschlossen, könne in diesen Fällen ein

zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen.
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Der Pauschbetrag für das erste Halbjahr 2020 (01.01. bis 30.06.2020)

und für das zweite Halbjahr 2020 (01.07. bis 31.12.2020) stelle jeweils

einen Halbjahreswert für eine Person dar. Für Kinder bis zum

vollendeten zweiten Lebensjahr entfalle der Ansatz eines

Pauschbetrages. Bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr ist laut BMF

die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren seien in den

Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen würden,

seien die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). Die

pauschalen Werte berücksichtigten im jeweiligen Gewerbezweig das

allgemein übliche Warensortiment. Bei gemischten Betrieben

(Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder

Gaststätten) sei nur der jeweils höhere Pauschbetrag der

entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

Das BMF hat das Schreiben, dem die neuen Pauschbeträge zu

entnehmen sind, auf seinen Seiten

(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei veröffentlicht.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 27.08.2020, IV A 4 - S

1547/19/10001 :001

Keine Vorsteueraufteilung bei

Unternehmensfortführung durch Insolvenzverwalter

einer GmbH & Co. KG

Vorsteuern aus Leistungen eines Insolvenzverwalters einer GmbH &

Co. KG sind auch dann nicht aufzuteilen, wenn der Insolvenzverwalter

im Rahmen der Unternehmensfortführung steuerfreie

Ausgangsumsätze ausführt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster

entschieden.

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GmbH &

Co. KG. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens führte er das

Unternehmen der KG über mehrere Jahre fort, wobei er

steuerpflichtige Umsätze in einem Umfang von insgesamt rund 2,3

Millionen Euro sowie eine steuerfreie Grundstücksveräußerung für

rund 300.000 Euro ausführte. Im Streitjahr 2015 führte er keine

Umsätze mehr aus, sondern machte lediglich Vorsteuern aus seinen

eigenen Rechnungen als Insolvenzverwalter geltend. Das Finanzamt

erkannte die Vorsteuern nur zu etwa 88,5 Prozent an (Verhältnis der

steuerpflichtigen Umsätze zu den gesamten Umsätzen seit Eröffnung

des Insolvenzverfahrens). Hiergegen wandte der Kläger ein, dass es für

die Vorsteueraufteilung allein auf die Umsätze der KG vor Eröffnung

des Insolvenzverfahrens ankomme und Verwertungshandlungen des

Insolvenzverwalters nicht einzubeziehen seien.

Das FG Münster hat der Klage stattgegeben und dem Kläger den

Vorsteuerabzug in vollem Umfang gewährt. Die Leistungen des

Insolvenzverwalters, für die der Kläger den Vorsteuerabzug geltend

gemacht hat, stünden im direkten und unmittelbaren

Zusammenhang zu den im Insolvenzverfahren angemeldeten

Forderungen der Insolvenzgläubiger. Nach der Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofs sei dabei folgendermaßen zu unterscheiden:

Handele es sich beim Insolvenzschuldner um eine natürliche Person,

sei eine Aufteilung im Verhältnis der unternehmerischen zu den

privaten Verbindlichkeiten vorzunehmen. Im Fall der Insolvenz einer

KG seien dagegen im Regelfall alle geltend gemachten

Insolvenzforderungen der unternehmerischen Tätigkeit zuzuordnen,

sodass ein vollständiger Vorsteuerabzug möglich sei.

Diese Unterscheidung sei auch auf den Streitfall zu übertragen, in

dem der Insolvenzverwalter das Unternehmen der KG zunächst

fortgeführt hat. Dementsprechend sei die steuerfreie

Grundstücksveräußerung für die Vorsteueraufteilung nicht von

Bedeutung.

Finanzgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 04.05.2020, 5 K

546/17 U, rechtskräftig

Außenprüfung darf auch ohne Anfangsverdacht

einer Steuerstraftat angeordnet werden

Für die (erstmalige) Anordnung einer Außenprüfung ist es

unerheblich, ob hinsichtlich der betroffenen Steuerarten und

Besteuerungszeiträume der Anfangsverdacht einer Steuerstraftat

besteht. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Eine Außenprüfung sei nach § 193 Absatz 1 Abgabenordnung (AO)

unter anderem zulässig bei Steuerpflichtigen, die, wie der Kläger im

zugrunde liegenden Fall, einen land- und forstwirtschaftlichen

Betrieb unterhalten. Weitere Anforderungen enthalte die Norm

nicht; es handele sich um eine tatbestandlich voraussetzungslose

Prüfungsermächtigung, so der BFH. Im Rahmen des § 193 Absatz 1

AO seien daher Außenprüfungen in den Grenzen des

Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Willkürverbots grundsätzlich

unbeschränkt zulässig.
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Für die Anordnung einer Außenprüfung sei unerheblich, ob

hinsichtlich der betroffenen Steuerarten und Besteuerungszeiträume

der Anfangsverdacht einer Steuerstraftat besteht. Dies gelte auch,

soweit die erstmalige Anordnung einer Außenprüfung in Rede steht.

Insoweit sei nicht zwischen erstmaligen Prüfungen und

Anschlussprüfungen zu unterscheiden, betont der BFH. Denn die

Anordnung einer Außenprüfung sei auch zulässig, soweit

ausschließlich festgestellt werden soll, ob und inwieweit

Steuerbeträge hinterzogen oder leichtfertig verkürzt worden sind.

Eine sich insoweit gegenseitig ausschließende Zuständigkeit von

Außenprüfung und Steuerfahndung bestehe nicht. Es sei möglich und

zulässig, dass Ermittlungsmaßnahmen des Außenprüfers eine

Doppelfunktion haben: die Ermittlung des steuerlichen und die des

strafrechtlichen Sachverhalts.

Dem Einwand des Klägers, das Finanzamt sei im konkreten Fall

dennoch nicht zum Erlass der Prüfungsanordnung berechtigt

gewesen, weil es ihn aufgrund der falschen Anschuldigung eines

Dritten der Begehung einer Steuerstraftat verdächtigt und hierüber

weder in Kenntnis gesetzt noch steuerstrafrechtlich belehrt habe,

folgte der BFH nicht. Zwar seien gemäß § 393 Absatz 1 Sätze 2 und 3

AO im Besteuerungsverfahren Zwangsmittel (§ 328 AO) gegen den

Steuerpflichtigen unzulässig, wenn der Steuerpflichtige dadurch

gezwungen wäre, sich selbst wegen einer von ihm begangenen

Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit zu belasten. Ist gegen

den Steuerpflichtigen ein Strafverfahren eingeleitet worden, sei er

gemäß § 393 Absatz 1 Satz 4 AO darüber zu belehren, soweit dazu

Anlass besteht. Entsprechendes regele § 10 der

Betriebsprüfungsordnung.

Verstöße hiergegen – insbesondere gegen die Belehrungspflichten

und damit gegen den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit –

führten jedoch nicht zur Rechtswidrigkeit einer Prüfungsanordnung.

Denn die vorgenannten Regelungen beträfen nicht die

Voraussetzungen, unter denen eine Außenprüfung angeordnet

werden kann, und damit das "ob", sondern bestimmten, nach welchen

rechtstaatlichen Grundsätzen und damit "wie" eine zuvor

angeordnete Prüfung durchzuführen ist, so der BFH. Zudem richteten

sich die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und der

Finanzbehörde im Besteuerungsverfahren und im Strafverfahren nach

den für das jeweilige Verfahren geltenden Vorschriften.

Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren stünden

grundsätzlich unabhängig und gleichrangig nebeneinander.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 14.04.2020, VI R 32/17

Betriebsvermögen kann auch ohne

Missbrauchsabsicht begünstigungsschädliches

"junges Verwaltungsvermögen" sein

Hat ein Betrieb binnen zweier Jahre vor einem Erbfall oder einer

Schenkung Verwaltungsvermögen aus Eigenmitteln erworben oder

umgeschichtet, fällt insoweit die erbschaft- und

schenkungsteuerrechtliche Begünstigung des Betriebsvermögens

fort. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) für Erbschaften und

Schenkungen in den Jahren 2007 und 2010 bis 2012 mit fünf

Urteilen entschieden.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer kennt Begünstigungen für den

Erwerb von Betriebsvermögen, die das Produktivvermögen schützen

sollen. Besonderen Regelungen unterliegt das sog.

Verwaltungsvermögen, zu dem u.a. Wertpapiere gehören.

Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb im Zeitpunkt von Erbfall

oder Schenkung weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (junges

Verwaltungsvermögen), ist von der Begünstigung ausgenommen.

Das soll Missbrauch verhindern. Andernfalls könnte etwa

Privatvermögen kurzfristig in den Betrieb eingelegt werden, um es an

der Begünstigung für das Betriebsvermögen teilhaben zu lassen.

Die Kläger waren der Auffassung, dass der Begünstigungsausschluss

nicht für solche Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens gilt,

die ohne erkennbare Missbrauchsabsicht innerhalb der

Zwei-Jahres-Frist aus anderweit liquiden Mitteln des Betriebs oder

sogar im Rahmen einer reinen Umschichtung gleichartiger

Wirtschaftsgüter angeschafft worden waren. Die jeweils von den

Klägern angerufenen Finanzgerichte teilten deren Auffassung nicht

und wiesen die Klagen ab.

Der BFH bestätigte die Urteile der Finanzgerichte. Er hat ebenfalls im

Hinblick auf die gesetzliche Typisierung eine Missbrauchsprüfung im

Einzelfall nicht zugelassen. Maßgebend ist deshalb allein, ob das

einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungsvermögens, so auch das

einzelne Wertpapier, tatsächlich innerhalb der Frist dem

Betriebsvermögen zugeführt wurde. Es kommt nicht darauf an, ob

dies ein Einlage- oder Anschaffungsvorgang war, wie die Anschaffung

finanziert wurde und welche Zielsetzung dem Vorgang zugrunde lag.
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Die Entscheidungen sind zu Rechtsvorschriften ergangen, die nach

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 (1 BvL

21/12) mit der Verfassung wegen Verstoßes gegen den

Gleichheitssatz unvereinbar, aber bis zum 30.06.2016 weiter

anzuwenden waren. Das anschließend in Kraft getretene Recht

enthält zum Verwaltungsvermögen eine Reihe detaillierter

Neuerungen.

BFH, Pressemitteilung Nummer 034/20 vom 13.8.2020 zu Urteilen

vom 22.1.2020, II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, II R 21/18 und II R

41/18

Mitarbeiterbeteiligung: Verdoppelung steuerlichen

Freibetrags

Die Bundesregierung sieht bei den Rahmenbedingungen für

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Deutschland noch

Verbesserungspotenzial. Die Verdoppelung des steuerlichen

Freibetrags auf 720 Euro sei ein wichtiges Element für die weitere

Verbreitung und Inanspruchnahme der Mitarbeiterkapitalbeteiligung,

heißt es in der Antwort (BT-Drs. 19/21644) der Bundesregierung auf

eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 19/21403) der FDP-Fraktion.

Davon profitierten nicht nur Mitarbeiter in Startups, sondern alle

Mitarbeiter von Unternehmen, die ein solches Modell anböten.

Geplant sei, die Anhebung des steuerlichen Freibetrags auf 720 Euro

noch in 2020 auf den Weg zu bringen, sodass Anteilsübertragungen

möglichst schon 2021 begünstigt seien.

Deutscher Bundestag, PM vom 24.08.2020

Arbeitnehmer dürfen Zeiterfassung per

Fingerabdruck verweigern

Arbeitnehmer trifft keine Pflicht, ein Zeiterfassungssystem des

Arbeitgebers zu benutzen, das mit einem Fingerabdruck-Scanner

bedient wird. Dies stellt das Landesarbeitsgericht (LAG)

Berlin-Brandenburg unter Verweis auf die damit einhergehende

Verarbeitung biometrischer Daten und die

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) klar.

Der Kläger ist in einer radiologischen Praxis als

Medizinisch-Technischer Assistent tätig. Sein Arbeitgeber führte ein

Zeiterfassungssystem ein, das mit einem Fingerabdruck-Scanner

bedient wird. Das System verarbeitet nicht den Fingerabdruck als

Ganzes, sondern die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der

Kläger lehnte eine Benutzung des Systems ab. Der Arbeitgeber

erteilte ihm deshalb eine Abmahnung.

Das LAG hat entschieden, dass der Arbeitnehmer das

Zeiterfassungssystem nicht nutzen muss. Auch wenn das System nur

Minutien verarbeite, handle es sich um biometrische Daten. Eine

Verarbeitung solcher Daten sei nach Artikel 9 Absatz 2 DS-GVO nur

ausnahmsweise möglich. Für den vorliegenden Fall könne auch

ausgehend von der Bedeutung der Arbeitszeiterfassung nicht

festgestellt werden, dass eine solche Erfassung unter Einsatz

biometrischer Daten im Sinne dieser Bestimmungen erforderlich sei.

Entsprechend sei eine Erfassung ohne Einwilligung des

Arbeitnehmers nicht zulässig. Die Weigerung der Nutzung stelle

deshalb keine Pflichtverletzung dar. Der Kläger könne die Entfernung

der Abmahnung aus der Personalakte verlangen.

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 04.06.2020, 10

Sa 2130/19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

